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Eigentumsstruktur in Deutschland
Kleinste Einheit:                            Flurstücke 

Zusammengefasst in                     Fluren 

Zusammengefasst in                     Gemarkungen

Anzahl Gemarkungen in einer Gemeinde

Flurstücke verzeichnet im: Grundbuch 
(Eigentumsnachweis, Rechte, Grundschulden)

und                                         Kataster (ALKIS )

        (Kartenwerk, Lage und Größe) 



  

Ausgangspunkt:
Entwicklungshemmnisse

Eigentum

Investition
Betriebsstandorte
Melioration
ländliche Wege

Beleihung

Bewirtschaftung
 (Pflugtausch)

Verwaltung 
(Anzahl der Eigentümer)



  

  

Verfahrensablauf: 
Vorarbeiten

↓
Legitimation (Ermittlung der Teilnehmer)

↓
Umringsvermessung

↓
Wertermittlung

↓
Planwunschgespräche

↓
Zuteilung

↓
Vermessung der neuen Grundstücke und Einweisung

der Beteiligten
↓

Erstellung des Bodenordnungsplanes
↓

Berichtigung der öffentlichen Bücher



  

Gräben auf 
fremdem Grund  

Als Acker genutzte 
Wegeflurstücke

Weg auf privatem Grund 
ohne Flurstücksbildung

Veränderung in der        
Nutzungsart am Waldrand

Siloanlagen auf zahlreichen 
Privatgrundstücken 

   Herausforderung im ländlichen Raum:
        Ungeregelte Eigentumsverhältnisse hemmen die  

    Entwicklung  



  

 Situation des Einzelnen 

 = Zersplitterter Grundbesitz in 6 Flurstücken  

   Herausforderung im ländlichen Raum:
        Ungeregelte Eigentumsverhältnisse hemmen die  

    Entwicklung  



  

Bestimmung von Tauschwerten nach Nutzungsart und 
Fruchtbarkeit entsprechend der tatsächlichen Verhältnisse

    

Leitungstrassen werden abgewertet  

          Durchführung der Wertermittlung  

Bauflächen in Anlehnung 
an die Bodenrichtwerte

Bewertung von Wegen       
entsprechend ihrer wirklichen Lage

  Acker – und Grünland entsprechend der Bodenpunkte



  

          Ausweisung des Einlagewertes
            für den Einzelnen

             durch Verschneidung mit dem Kataster      



  

                   Heraustrennen der
                      Neuordnungsflächen 
                      durch Umringsvermessung  

innerhalb des 
Umringes Auflösung 

des Altkatasters   



  

                   Auflösung des Altkatasters



  

G
          Grundlage der Planung:Grundlage der Planung:

         Topographische Verhältnisse an Hand spezieller 
Luftbildauswertungen



  

           Neugestaltung und Ausbau des  
        Wege- und Gewässernetzes

            Herstellen von Planungsrecht   

Spurbahn Beton   
(mit Fördermitteln der Flurbereinigung)

Strauchhecke als landschaftsgestaltende 
Anlage (mit Fördermitteln Dritter) 

Asphaltstraße
(mit ILE- Fördermitteln)  



  

                     Ausbaubeispiel
     

                      „Pastorplan“
  



  

                 Blockgrenzenbildung  

  

 Neue Wege- und Gewässerflurstücke 
bilden das Grundgerüst für die
                Neuzuteilung                           



  

 Neue Wege- und Gewässerflurstücke 
bilden das Grundgerüst für die
                Neuzuteilung                           

                 Blockgrenzenbildung  

  



  

 ● Auflösung von Nutzungskonflikten   
    

    

 ● Zusammenlegung von Splitterbesitz      

            

       Abfrage der Zuteilungswünsche 
    

 ● Landerwerb durch die Landwirtschaft 
    durch Landverzicht      

            

            Planwunschgespräche mit jedem 
Eigentümer

      



  

                          Neuzuteilung / Bildung der           
   Abfindungsflurstücke

      



  

Gleichwertige Landabfindung und 
 Zusammenlegung von Flächen      

 Beispiel des Einzelnen  

      

                          Neuzuteilung / Bildung der           
   Abfindungsflurstücke

      



  

        Gegenüberstellung von alt & neu
           Vorteile der Bodenordnung

            Alt                                                           Neu

→ Übereinstimmung von Örtlichkeit und Kataster    
→ zusammengeführter Besitz      
→ wirtschaftlich geformte Grundstücke    

→ Wegeanbindung für jedes Grundstück   

→ keine Überbauungen    
→ Klarheit hinsichtlich der Lage    

→ ausgebaute Hauptwirtschaftswege    



  

  

Vorarbeiten 1,5 Jahre 
↓
Legitimation (Ermittlung der Teilnehmer)       1. Jahr
↓
Umringsvermessung 1. Jahr
↓
Wertermittlung und Wege- und Gewässerplan 2. und 3. Jahr
↓
Planwunschgespräche 4. Jahr
↓
Zuteilung 5. Jahr
↓
Vermessung der neuen Grundstücke und Einweisung
der Beteiligten 6. Jahr
↓
Erstellung des Bodenordnungsplanes 7. und 8. Jahr
↓
Berichtigung der öffentlichen Bücher im 9. Jahr

Wie lange dauert das ?



  

Wer sind die Akteure ?

Die Teilnehmergemeinschaft (TG) Vertretung ist der Vorstand

www.landentwicklung.bayern.de/internet/stmlf/

      

Ministerium für 
Infrastruktur und 
Landwirtschaft
MIL

Landesamt für Ländliche Entwicklung, 
Landwirtschaft und Flurneuordnung
LELF

ÖbVI
Vermessung

Die TG wird beim Treffen der 
Entscheidungen behördlich begleitet

    
    

    
    

    
  

 Baubetrieb

Verband für Landentwicklung und 
Flurneuordnung Brandenburg vlf

                      
                      

      
      

Träger öffentlicher Belange TöB



  



  

Teilnehmer und ihre Rechte
Die Aufgaben der TG 

nach § 18 (1) FlurbG:

Die TG ist Trägerin des Verfahrens und zuständig für die
Wahrnehmung der gemeinschaftlichen Aufgaben der
Teilnehmer, insbesondere für:

● Die Ausführungsphase der Baumaßnahmen 
einschließlich der Bauüberwachung

● Die Finanzierung der Ausführung, einschließlich des 
Kassen-, Buch- und Rechnungswesens



  

Teilnehmer und ihre Rechte

 Aufgaben der TG 

Nach § 18 (2) FlurbG und dem Landentwicklungsgesetz:

● Durchführung der Wertermittlung
● Führen aller notwendigen Verhandlungen
● Neugestaltung des Verfahrensgebietes

- Aufstellung des Flurbereinigungsplanes
- Treffen der notwendigen Maßnahmen zur 
  Ausführung des Planes

hierfür bekommt Unterstützung



  

Unterstützung!

www.landentwicklung.bayern.de/internet/stmlf/

Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und 
Flurneuordnung
LELF
stellt den Fachvorstand (FV)
Aufgabe:
- sichert im Rahmen der vorbeugenden Aufsicht die fachlich 

richtige Verfahrensdurchführung
-  ist ständiger Vertreter des Vorstandsvorsitzenden

Verband für Landentwicklung und Flurneuordnung 
Brandenburg 
vlf
Projektleitung und Bearbeitung durch fachkundiges Personal
Aufgabe:
- Sichert die qualitäts- und zeitgerechte Bearbeitung



  

Wer ist der Verband?

Zur Beseitigung von Entwicklungshemnissen kann ländlicher 
Grundbesitz neu geordnet werden.

Mit Einleitung eines Flurneuordnungsverfahrens entsteht die 
Teilnehmergemeinschaft aus der Gemeinschaft der 
Grundeigentümer.

Teilnehmergemeinschaften können sich zu einem Verband 
zusammenschließen.

Der vlf entstand im Jahre 2000 durch den Zusammenschluss 
von 18 Teilnehmergemeinschaften.          Heute über 100.



  

jetzt über 100 Mitglieder
(= über 20.000 
Bodeneigentümer)



  



  



  



Vorstandsvorsitzender:
Herr Dietmar Schulze
(ehemaliger Staatssekretär, neuer Landrad in der 
Uckermark)

Geschäftsführer:
Herr Markus Klaer



  

Danke für die Aufmerksamkeit



Kosten

Vermessungskosten Ausbaukosten

www.verdien-geld.info/images/Geld.jpg

fallen immer an fallen nur an soweit sich 
der Vorstand zum Ausbau 
entschließt

Was kostet mich das ?



  

Vermessungskosten 
Feldlage

2.000 ha Fläche
400 Teilnehmer

Gesamtkosten Vermessung:ca.1.000.000 €

60 % Verfahrenskosten 

600.000 €

- trägt das Land

40 % Ausführungskosten 

400.000 €

- trägt die TG

90 % Förderung 10 % Eigenanteil

40.000 € 

2.000 ha Fläche

ca. 20 €/hagrober Überschlag:

Der Beitragsmaßstab bestimmt sich nach dem Wert der neuen Grundstücke 
- noch nicht ermittelt



  

Kosten Ausbau
ca. 160€/m Weg – 1250 m Weg

2.000 ha Fläche
400 Teilnehmer

Gesamtkosten: 200.000 € Brutto 168.067 € Netto

derzeit 
75 % 
Nettoförderung 

126.050 €

- trägt die EU

derzeit 25 %  
Netto-Eigenanteil 

42.016 € + MwSt 31.933 €

- trägt die TG

73.950 € 
2.000 ha Fläche

ca. 37 €/hagrober 
Überschlag:

Der Beitragsmaßstab bestimmt sich nach dem Wert der neuen Grundstücke 
- noch nicht ermittelt

Brutto-Fördersatz derzeit ca. 63 %

Brutto-Eigenanteil derzeit ca. 37 %
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